
 

 

Fakultät für Mathematik und 
Informatik 
Dekanat 
 

Universität Leipzig, Fakultät für Mathematik und Informatik, 04081 Leipzig   
 

 

Universität Leipzig 

Fakultät für Mathematik und 

Informatik 

Augustusplatz 10 

04109 Leipzig 
 
Telefon 

+49 341 97-32100 
 
Fax 

+49 341 97-32199 
 
E-Mail 

fmi@uni-leipzig.de 
 
Web 

www.uni-leipzig.de 
 
Postfach intern 

PF 210001 

 

 

 
Kein Zugang für elektronisch 
signierte sowie für verschlüsselte 
elektronische Dokumente 
 

1/3 

  

Dekanat 
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1. Februar 2021 

Hinweise zu Promotionen unter Corona-Bedingungen  
 
Das SMWKT empfiehlt, Prüfungen und Verteidigungen von Promotionen 
möglichst zu verschieben. Andernfalls sind die Hygienevorschriften (siehe 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der UL und Hygienekonzept der FMI) 
einzuhalten.  
 
Aufgrund der fortwährenden Gebäudeschließung sind die üblichen 
Verfahrensweisen nicht bzw. nicht durchgängig umsetzbar. Um 
Verfahrensverzögerungen möglichst zu vermeiden, wird der Promotionsprozess 
bis zunächst bis zum 31.03.2021 wie folgt angepasst:  
 
1. Einreichen unter Ampel-Rot 

 
a) Wer alle Unterlagen vollständig und in korrekter Form (beglaubigte 

Kopien) vorliegen hat, kann diese per Post einreichen. Zusätzlich dazu 
bitten wir die Unterlagen elektronisch per Email an fmi@math.uni-
leipzig.de zu senden oder in einer Speicherwolke zum Download bereit 
zu stellen. 

b) Wer alle Unterlagen vollständig, aber nicht in der korrekten Form 
(keine Beglaubigungen oder nur Originaldokumente, die ausdrücklich 
nicht mit der Post verschickt werden sollen) vorliegen hat, kann die 
Unterlagen entweder per Post oder elektronisch per Mail einreichen.  
In diesem Fall würden die Unterlagen vom Dekanat an den 
Promotionsausschuss (PA) weitergegeben werden mit dem Hinweis, 
dass bestimmte Dokumente später nachgereicht werden müssen. Der 
PA kann dann Gutachter bestimmen und die entsprechenden Gutachten 
einholen. Offiziell eröffnet wird das Verfahren jedoch erst, wenn die 
Unterlagen vollständig und in korrekter Form im Dekanat vorliegen.  
Nach der Eröffnung kann die Auslage über die Speicherwolke oder 
persönlich im Dekanat (nach Terminfindung) erfolgen. Nach 
mindestens drei Wochen Auslage und mit Vorliegen der Gutachten 
kann seitens des PA über die Annahme entschieden werden.  

 
2. Gutachten unter Ampel-Rot 

 
Die Gutachteneinsicht durch den/die Promovierende erfolgt im Regelfall 
persönlich im Dekanat (nach entsprechender Terminfindung). Auf Grund 



 

 

2 / 3 

der pandemischen Lage ist eine Zusendung per Email als Ausnahme und nur 
mit Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der Gutachter möglich. 
 

3. Verteidigungen unter Ampel-Rot 
 
Die Verteidigung muss nach §17 der Promotionsordnung öffentlich 
durchgeführt werden, d.h. sie ist nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
möglich. Wichtig ist, dass die Mehrheit der Kommissionsmitglieder 
„anwesend“ ist, das kann auch virtuell gewährleistet werden. Die 
Verteidigung kann in zwei Varianten durchgeführt werden. Dabei gilt der 
Grundsatz physisch-soziale Kontakte auf das absolut-notwendige 
Minimum zu reduzieren. Online-Verteidigungen sind zu favorisieren. 
 
a) Online-Verteidigung: Die Verteidigung findet unter Einbezug der 

Öffentlichkeit komplett online statt. Dafür muss das Einverständnis 
von Kommission und PromovendIn schriftlich dokumentiert werden. 
Die Dokumente dazu finden Sie hier: (https://www.fmi.uni-
leipzig.de/cms/de/pages/corona-informationen/promotion/) 

b) Hybrid-Verteidigungen: Mischform aus Präsenz und Online-
Teilnahme sind nur in Absprache mit dem 
Verteidigungskommissionsvorsitzenden zu gestatten. Im Normalfall 
wären idealerweise die Verteidigungskommission bzw. der 
Vorsitzende der Verteidigungskommission mit dem/der 
Promovenden/Promovendin vor Ort, alle weiteren 
Kommissionsmitglieder und interessierten Teilnehmer schalten sich 
virtuell dazu.  
 

Die Durchführung von Vor-Ort-Verteidigungen ist in der Ampel-Phase-
Rot nicht möglich. 

 
 
Welche Form unter den derzeitigen Bedingungen für die eigene 
Verteidigungssituation am besten geeignet ist, sollte individuell mit dem 
Verteidigungskommissionsvorsitzenden abgestimmt werden.  
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Anlage: Promotionsprozess unter Corona-Bedingungen 
 
 
 Per Post und per 

Upload 
Per Upload oder E-

Mail  

Promotionsausschuss 
entscheidet über die 

Eröffnung und benennt 
Gutachter; 

Gutachteransprache 

Unterlagen sind vollständig, 
Abschlüsse sind beglaubigt? 

oder 

ja nein 

Promotionsausschuss 
benennt Gutachter; 
Gutachteransprache 

Eröffnung des 
Verfahrens wird erst 

mit Vorliegen der 
vollständigen 

Unterlagen beschlossen  

nach Eingang beider 
Gutachten: Beschluss 
der Annahme durch 

Promotionsausschuss 

Bescheid der Annahme und Terminvereinbarung  
zur Einsichtnahme der Gutachten im Dekanat  

(bzw. abweichend in Rücksprache mit Gutachtern) 

Auslage: zwischen 
Eröffnung und Annahme; 
Einsicht kann im Dekanat 

(mit Terminfindung)  
oder online (über 

passwortgeschützten 
Zugang für alle 

Berechtigten) erfolgen 

Verteidigung 

Online-Verteidigung 
Mischform aus Präsenz 
und Online-Verteidigung 
 

Präsenz-Verteidigung 
 

Publikationsnachweis 

Urkundenübergabe  
(nur persönlich/ mit Vollmacht im Dekanat nach Terminfindung) 

oder oder 


